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                        Berlin, 23.12.2025 
 
Leistungsgruppe 14 
 
 
Sehr geehrte Frau Abgeordnete, liebe Frau Borchardt, 
 
Im Nachgang zu der Anhörung des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages am 17. Dezember 
2025 führen wir zu der Leistungsgruppe 14 nachstehend noch einmal unsere grundsätzlichen Bedenken 
und einen Lösungsvorschlag auf. Unter Berücksichtigung der Änderungen der Zulassung zur Notfallversor-
gung durch den G-BA und der Einführung der Gruppe der Nichtteilnehmer ist dies von großer Bedeutung 
für die Versorgung in der Fläche aber auch für die Leistungsfähigkeit spezialisierter Kliniken. Die zwingende 
Vorhaltung von ohnehin nicht zur Verfügung stehenden Allgemeinchirurgen macht medizinisch und wirt-
schaftlich keinen Sinn und lässt sich mit der ansonsten im Rahmen der Qualitätssteigerung geforderten 
Spezialisierung nicht vereinbaren. Dies gilt auch für die zusätzliche Forderung eines Viszeralchirurgen in 
Ergänzung für jeden Orthopäden und Unfallchirurgen, die in den spezialisierten Einrichtungen in der Regel 
nicht benötigt werden. 
 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung und verbleiben mit den 
besten Wünschen für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2026. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dietmar Pennig  Prof. Dr. Bernd Kladny 
Generalsekretär DGOU  Generalsekretär DGOU 2026 
Generalsekretär DGU    Generalsekretär DGOOC  
 



 

Leistungsgruppe 14: 
 
Die Leistungsgruppe 14 ist von besonderer Bedeutung für die Versorgung orthopädisch-unfallchirurgischer 
aber auch viszeralchirurgischer Patienten. Hier kann anhand der Datenlage auf der Basis der Statistik in der 
Bundesärztekammer (Ärztestatistik 2024) ausgeführt werden, dass die vorhandene Anzahl von etwa 1400 
überwiegend älteren Allgemeinchirurgen in Relation zu 14500 Orthopäden und Unfallchirurgen keinesfalls 
ausreichend ist, um in der Fläche die Versorgung in den Krankenhäusern zu sichern. Die Regelung im KHAG 
muss dementsprechend angepasst werden, um relevante Versorgungslücken zu verhindern. Für Kranken-
häuser, die ihrem Zuschnitt nach vornehmlich Leistung aus dem Fach Orthopädie und Unfallchirurgie er-
bringen, ist es für die Versorgungssicherheit erforderlich, dass anstelle von drei Allgemeinchirurgen drei 
Ärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie in dieser Leistungsgruppe (personelle Ausstattung) ausreichend 
sind. Neben den Fachkliniken trifft dies auch auf Krankenhäuser zu, die nach G-BA in die Gruppe der Nicht-
teilnehmer an der Notfallversorgung eingestuft werden. Nach derzeitiger Übersicht handelt es sich hierbei 
um mehr als 400 Krankenhäuser bundesweit. 
 
Zur Ergänzung des Gesetzentwurfes des KHAG unterbreiten wir folgenden Textvorschlag: 
 

„Krankenhäuser erfüllen die im Anforderungsbereich „Personelle Ausstattung“ maßgeblichen Ver-
fügbarkeitskriterien der in Anlage 1 Nummer 14 genannten Leistungsgruppe „Allgemeine Chirur-
gie“ bei einem orthopädisch-unfallchirurgischen Zuschnitt auch ausschließlich durch Fachärzte mit 
der Facharztbezeichnung Orthopädie und Unfallchirurgie und bei einem viszeralchirurgischen Zu-
schnitt auch ausschließlich durch Fachärzte mit der Facharztbezeichnung Viszeralchirurgie.“ 
 

 
Hintergrund: 
 
Die Kriterien zur Qualifikation des fachärztlichen Personals der Leistungsgruppe 14 Allgemeine Chirurgie 
orientieren sich bisher am Leistungsspektrum von Krankenhäusern, die sowohl viszeralchirurgische als 
auch orthopädisch-unfallchirurgische Leistungen erbringen. Erforderlich ist in diesen Fällen, dass mindes-
tens drei Fachärzte für Allgemeinchirurgie verfügbar sind, von denen jeweils ein Facharzt für Allgemeinchi-
rurgie durch einen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und einen Facharzt für Viszeralchirurgie 
ersetzt werden kann. An diesen Qualitätsvorgaben wird grundsätzlich weiterhin festgehalten. 
Für Krankenhäuser, die ihrem Zuschnitt nach vornehmlich Leistungen erbringen aus den Bereichen der 
Kinder- und Jugendorthopädie und -traumatologie, der gelenkerhaltenden Eingriffe, der Tumororthopä-
die, der Traumatologie außerhalb der LG Spezielle Traumatologie, der komplexen Schmerztherapie oder 
der Frührehabilitation oder die die Qualitätsanforderungen für weitere fachtypische Leistungsgruppen wie 
Endoprothetik Hüfte und Endoprothetik Knie, Revision Hüftendoprothese und Revision Knieendoprothese 
oder Spezielle Traumatologie erfüllen, wird ergänzend geregelt, dass in diesen Fällen im Anforderungsbe-
reich „Personelle Ausstattung“ die maßgeblichen Verfügbarkeitskriterien der Leistungsgruppe Allgemeine 
Chirurgie auch ausschließlich durch Fachärzte mit der Facharztbezeichnung Orthopädie und Unfallchirurgie 
erfüllt werden. Entsprechend wird für Krankenhäuser, die ihrem Zuschnitt nach vornehmlich viszeralchi-
rurgische Leistungen erbringen, ergänzend geregelt, dass in diesen Fällen im Anforderungsbereich „Perso-
nelle Ausstattung“ die maßgeblichen Verfügbarkeitskriterien der Leistungsgruppe Allgemeine Chirurgie 
auch ausschließlich durch Fachärzte mit der Facharztbezeichnung Viszeralchirurgie erfüllt werden. Die in 



 

der Leistungsgruppe 14 eingesetzten Fachärzte können auch in anderen Leistungsgruppen zugeordnet 
werden.  
 
 
 
Gez. Prof. Dr. Dietmar Pennig 
Generalsekretär DGOU 
Generalsekretär DGU 
 
Gez. Prof. Dr. Bernd Kladny 
Stellv. Generalsekretär DGOU 
Generalsekretär DGOOC  
 
 


